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VORBEMERKUNG 

Das örtliche Raumordnungskonzept der Marktgemeinde Matrei am Brenner im Umfang der KG 
Matrei am Brenner wurde mit 13.07.2000 erstmals vom Gemeinderat der Marktgemeinde 
beschlossen. Als Planungszeitraum war dabei zehn Jahre vorgesehen. Mit der 125. Verordnung 
der Landesregierung vom 18. Oktober 2016 wurde die Gemeinde von der Verpflichtung zur 
Neuerlassung des örtlichen Raumordnungskonzeptes befreit. Eine Fortschreibung wurde bis dato 
nicht durchgeführt. Für den Bereich der KG Matrei am Brenner besteht daher das ursprünglich 
ersterlassene Raumordnungskonzept in Kraft. 

Mit der 140. Verordnung der Landesregierung vom 15. Dezember 2020 wurde unter 
Berücksichtigung der am 12. November 2020 von den Gemeinderäten der Marktgemeinde Matrei 
am Brenner, der Gemeinde Mühlbachl und der Gemeinde Pfons übereinstimmend beschlossenen 
±ŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎ ǸōŜǊ ŘŜǊŜƴ ±ŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎ Ȋǳ ŜƛƴŜǊ ƴŜǳŜƴ DŜƳŜƛƴŘŜΣ ŘƛŜ ŘŜƴ bŀƳŜƴ αaŀǘǊŜƛ ŀƳ 
.ǊŜƴƴŜǊά ǘǊŅƎǘΣ Ƴƛǘ ²ƛǊƪǎŀƳƪŜƛǘ ǾƻƳ мΦ WŅƴƴŜǊ нлнн ƴŀŎƘ Ϡ п !ōǎΦ м ŘŜǊ ¢ƛǊƻƭŜǊ 
Gemeindeordnung 2001 genehmigt. 

Die 1. Neuerlassung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Mühlbachl wurde mit 
Gemeinderatsbeschluss vom 30.11.2015 mit Bescheid der Tiroler Landesregierung vom 
28.01.2016 genehmigt. 

Die 1. Neuerlassung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Pfons wurde mit 
Gemeinderatsbeschluss vom 08.01.2015 mit Bescheid der Tiroler Landesregierung vom 
23.04.2015 genehmigt. 

Gemäß den Sonderbestimmungen für die Vereinigung von Gemeinden wurde durch den nach § 
78 TROG 2022 bzw. nach § 4 Abs. 2 der Tiroler Gemeindeordnung 2001 aus Anlass der 
Vereinigung von Gemeinden zu einer neuen Gemeinde bestellten Amtsverwalter die örtlichen 
Raumordnungskonzepte und die Flächenwidmungspläne der vormals bestandenen Gemeinden 
rückwirkend mit dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Vereinigung in der zu diesem Zeitpunkt 
in Geltung gestandenen Fassung wieder in Kraft gesetzt. 

Gemäß § 80 TROG 2022 hat die neue Gemeinde spätestens bis zum Ablauf des zweiten Jahres 
nach dem Wirksamwerden der Vereinigung (dh. bis 31.12.2023) abweichend von § 31c Abs. 1 ein 
neues örtliches Raumordnungskonzept für das gesamte Gemeindegebiet zu beschließen und der 
Landesregierung zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorzulegen. 

Unter Berücksichtigung dieser Verpflichtung beabsichtigt nunmehr die Marktgemeinde Matrei am 
Brenner das örtliche Raumordnungskonzept für die neue Gemeinde Matrei am Brenner neu zu 
erlassen. 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Matrei am Brenner hat daher beschlossen, den ersten 
Auflageentwurf zur Neuerlassung des örtlichen Raumordnungskonzeptes zur öffentlichen Auflage 
zu bringen.  

Das örtliche Raumordnungskonzept stellt dabei die die wesentliche Planungsgrundlage für die 
nachgeordneten Instrumente der Raumordnung (Flächenwidmung und Bebauungsplanung) dar. 
Die Maßnahmen der Flächenwidmung bzw. Bebauungsplanung sind an den Zielen und 
Maßnahmen des örtlichen Raumordnungskonzeptes zu messen. Bei Widmungsvorhaben ist daher 
zu prüfen, ob sich die gegenständliche Fläche in einem dafür geeigneten baulichen 
Entwicklungsbereich befindet. In den Freihalteflächen hingegen sind nur entsprechende 
Sonderflächen nach Maßgabe des jeweiligen Freihaltezweckes gemäß §3 des Verordnungstextes 
zulässig. 

INHALTE DES ÖRTLICHEN RAUMORDNUNGSKONZEPTES 

Die maßgeblichen Inhalte des örtlichen Raumordnungskonzeptes ergeben sich aus den 
Bestimmungen der §31, 31a und 31b TROG 2022 und beinhalten als wesentlichen Bestandteil die 
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Ausweisung baulicher Entwicklungsbereiche und der von Bebauung freizuhaltenden 
Freihalteflächen.  

Während des Planungszeitraumes des örtlichen Raumordnungskonzeptes ist eine Änderung des 
örtlichen Raumordnungskonzeptes zur Umsetzung von Widmungen außerhalb der ausgewiesenen 
baulichen Entwicklungsbereiche nach Maßgabe des Verordnungstexte zum örtlichen 
Raumordnungskonzept nur in beschränkten Ausnahmefällen zulässig. Zum einen besteht diese 
Ausnahme bei Vorliegen eines dringenden öffentlichen Interesses bzw. zum anderen darin, dass 
sich in einem bestimmten Sachverhalt die raumordnungsfachlichen Gegebenheiten wesentlich 
geändert haben oder die Änderung nur auf einer geringfügigen Abrundung eines 
Siedlungsbereiches beruht. 

Im Zuge der Neuerlassung besteht nun für alle Gemeindebürger bzw. Grundeigentümer die 
Möglichkeit, ihre Vorstellungen der Gemeindeentwicklung für die nächsten zehn Jahre 
einzubringen. Für die dazu erforderlichen Änderungen ist an sich kein öffentliches Interesse 
erforderlich, die Änderung des örtlichen Raumordnungskonzeptes muss jedoch den generellen 
Zielen des Raumordnungsgesetzes bzw. den Zielen der örtlichen Entwicklung nach Maßgabe des 
Verordnungstextes zum örtlichen Raumordnungskonzept entsprechen. Zusätzlich ist für die 
Änderung bzw. Neuerlassung des örtlichen Raumordnungskonzeptes eine strategische 
Umweltprüfung durchzuführen, um wesentliche Auswirkungen auf die Umwelt im Zuge der 
Neuerlassung des örtlichen Raumordnungskonzeptes vermeiden zu können. 

In der Neuerlassung des örtlichen Raumordnungskonzeptes sind die maßgeblichen 
raumordnungsfachlichen Grundlagen gemäß §28 TROG 2022 zu erheben, die Inhalte und 
Festlegungen des bestehenden örtlichen Raumordnungskonzeptes hinsichtlich ihrer Relevanz zu 
überprüfen und gegebenenfalls in entsprechender Weise anzupassen.  

Die ausgewiesenen baulichen Entwicklungsbereichen sind dabei der vorhandenen Nutzungs- und 
Baustruktur und dem nunmehr vorliegenden Bedarf entsprechend anzupassen. Die 
Kategorisierung der Freihalteflächen beruht dabei auf der naturkundlichen Bearbeitung durch das 
Ingenieurbüro für Ökologie Mag. Michael Indrist. 

Die gegenständliche Erläuterung soll dabei die wesentlichen Änderungen darstellen bzw. der 
Nachvollziehbarkeit der Planungsmaßnahmen dienen.  

Parallel dazu wurde den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend ein Umweltbericht erstellt. Im 
Umweltbericht werden die wesentlichen Auswirkungen im Zuge der Erlassung der Verordnung im 
Hinblick auf die dabei zu erwartenden Umweltauswirkungen überprüft. 

Die gegenständliche raumordnungsfachliche Erläuterung beinhaltet jene Aspekte im Zuge der 
Verordnungsgebung, die über die Inhalte der erforderlichen Umweltprüfung hinausgehen und im 
Wesentlichen die Erläuterung und Begründung der nach §31ff TROG 2022 geforderten Inhalte 
und der dazu erforderlichen Bestandserhebung berücksichtigt, und soll darüber hinaus der 
Nachvollziehbarkeit der Planungsmaßnahmen dienen. 

Der Verordnungsplan als solches wird dabei durch einen Verordnungstext begleitet, der in 
textlicher Form die planlichen Inhalte der Verordnung beschreibt. 

Die wesentlichen Inhalte des örtlichen Raumordnungskonzeptes haben dabei gemäß §31, 31a und 
31b TROG 2022 zu umfassen: 

a) die Gebiete und Grundflächen, die insbesondere im Interesse der Ziele der örtlichen 
Raumordnung nach § 27 Abs. 2 lit. h, i, j und k von einer diesen Zielen widersprechenden 
Bebauung oder von jeglicher Bebauung mit Ausnahme der nach den §§ 41 Abs. 2, 42, 42a und 42b 
im Freiland zulässigen Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen freizuhalten sind, 

Diese Inhalte werden durch die Ausweisung von Freihalteflächen berücksichtigt. 

Die Freihaltefläche (§3 des Verordnungstextes) gliedern sich dabei unter 
Berücksichtigung der hier bestehenden überwiegenden Bestandsverhältnisse in 
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landwirtschaftliche Freihalteflächen (FL), forstliche Freihalteflächen (FF), landschaftlich 
wertvolle Freihalteflächen (FA), ökologische Freihalteflächen (FÖ), Freihalteflächen für 
Erholungszwecke (FE) und sonstige Freihalteflächen (FS). 

Die Zuordnung der Freihalteflächen basiert dabei im Wesentlichen auf der im Zuge der 
Neuerlassung durchgeführten naturkundlichen Bearbeitung, bei der insbesondere der 
naturkundlich relevante Bestand erhoben und beurteilt wurde. 

b) die angestrebte Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung in der Gemeinde unter 
Bedachtnahme auf den vorhandenen Siedlungsraum 

Die angestrebte Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung stellt dabei die Basis des für 
den Planungszeitraumes festgestellten Baulandbedarfes dar. Der Umfang der 
ausgewiesenen baulichen Entwicklungsbereiche soll dabei den im Planungszeitraum 
vorhandenen Bedarf decken. Ein wesentliches Element stellt dabei der in der Gemeinde 
vorhandenen Baulandreserven dar, da der Bedarf neuer Baulandflächen dann nicht 
gegeben erscheint, wenn bereits ausreichend gewidmete Flächen zur Verfügung stehen. 

c) die angestrebte wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde unter besonderer Berücksichtigung 
der Wirtschaftszweige und Betriebsformen mit erheblichen Auswirkungen auf die sonstige 
Entwicklung der Gemeinde, insbesondere der Tourismuswirtschaft sowie der Großformen von 
Handel, Gewerbe und Industrie 

Analog zur Befriedigung des örtlichen Wohnbedarfs sind die für die angestrebte 
gewerbliche Entwicklung erforderlichen Ziele festzulegen.  

d) das Höchstausmaß jener Grundflächen, die im Hinblick auf die Festlegungen nach lit. b für 
Zwecke der Deckung des Wohnbedarfes als bauliche Entwicklungsbereiche ausgewiesen werden 
dürfen, sowie die Grundflächen, die zu diesem Zweck entsprechend gewidmet werden dürfen, 
und die zeitliche Abfolge der Widmung dieser Grundflächen 

Diese Regelung ermöglicht daher nur jenen Bereich neu als baulichen 
Entwicklungsbereich in jenem Umfang auszuweisen, die dem festgelegten Bedarf 
entsprechen. Zur Umsetzung werden in den ausgewiesenen baulichen 
Entwicklungsbereichen in den jeweiligen Entwicklungssignaturen Festlegungen der 
Zeitzone ausgewiesen, die nach Maßgabe der Bestimmungen des Verordnungstextes 
entsprechend umzusetzen sind 

e) das Höchstausmaß jener Grundflächen, die im Hinblick auf die Festlegungen nach lit. c für 
Zwecke der Wirtschaft als bauliche Entwicklungsbereiche ausgewiesen werden dürfen, sowie die 
Grundflächen, die zu diesem Zweck entsprechend gewidmet werden dürfen, und die zeitliche 
Abfolge der Widmung dieser Grundflächen 

Das Höchstausmaß der erforderlichen Bedarfsflächen ist dabei jedoch nicht willkürlich 
bestimmbar, sondern ist nach den allgemeinen Zielen der örtlichen Raumordnung auf 
das erforderliche Mindestausmaß im Sinne der angestrebten Entwicklung zu 
beschränken, da die wesentlichen Grundsätze der örtlichen Raumordnung in einer 
Boden sparenden Nutzung des Baulandes und die Vermeidung weiterer Zersiedlung des 
Landschaftsraumes bestehen. 

Die Festlegung der zeitlichen Abfolge der Widmung besteht darin, die Bedingungen der 
jeweiligen Inanspruchnahme der ausgewiesenen baulichen Entwicklungsbereiche im 
Zuge der Baulandwidmung zu regeln. Im Wesentlichen erfolgt dies durch die Inhalte der 
in den einzelnen baulichen Entwicklungsbereichen im Verordnungsplan bestimmten 
Entwicklungssignaturen, in denen die überwiegende Nutzung, die zu berücksichtigende 
Baudichtestufe, der jeweils anzuwendende Zeitstufe, wobei die anzuwendenden 
näheren Bestimmungen in der der Entwicklungssignatur zugeordneten 
kennzeichnenden Nummerierung festgelegt werden, die im Anhang zum 
Verordnungstext erläutert werden. 
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f) im Fall, dass das Ausmaß des bereits gewidmeten Baulandes im Widerspruch zu einer 
Festlegung nach lit. d oder e über die zeitliche Abfolge der Widmung steht, jene noch 
unbebauten, als Bauland gewidmeten Grundflächen, die für eine Bebauung innerhalb des 
Planungszeitraumes grundsätzlich in Betracht kommen, die jedoch erst bei Vorliegen bestimmter 
weiterer Voraussetzungen bebaut werden dürfen 

Im konkreten sind dabei jene Flächen zu berücksichtigen, die langfristig als Baulandland 
gewidmet jedoch nie einer Bebauung zugeführt wurden und nach heutigen Kriterien der 
Raumordnung keine Negativkriterien im Sinne einer Baulandeignung aufweisen, sodass 
ein Rückwidmung im Vertrauen auf den Rechtsbestand nicht in Frage kommt.  

Zumeist ist jedoch zur Erschließung dieser Flächen mit großem finanziellen Aufwand für 
die Gemeinde verbunden, da der Großteil nicht die erforderlichen infrastrukturellen 
Voraussetzungen für eine konkrete Bebauung aufweist, und/oder durch die Verhältnisse 
der Parzellenstruktur nicht zur Bildung unmittelbarer Bauplätze geeignet sind bzw. eine 
gesamthafte Planung der Siedlungsentwicklung zur Sicherstellung einer Boden 
sparenden und zweckmäßigen Bebauung für eine unmittelbare Bebauung einzelner 
Bauplätze erforderlich ist. 

Darüber hinaus stehen diese langfristig gewidmeten Baulandreserven der Ausweisung 
neuer Baulandflächen mit vorliegendem unmittelbarem Bedarf und Verfügbarkeit 
entgegen, da das in der Gemeinde vorhandene unbebaute Bauland den zulässigen 
Umfang im Hinblick auf die allgemeinen Zielbestimmungen der örtlichen Raumordnung 
übersteigt. 

Diese Flächen sind im Flächenwidmungsplan sodann als αōŜŘƛƴƎǘŜ .ŀǳǾŜǊōƻǘǎŦƭŅŎƘŜƴά 
kenntlich zu machen. Der Gesetzgeber bezweckt hier eine verstärkte Mobilisierung 
bisher unverbauter Baulandreserven.  

g) die Anordnung der baulichen Entwicklungsbereiche, insbesondere unter Berücksichtigung der 
Vermeidung von Nutzungskonflikten, der Verkehrserfordernisse einschließlich der Anbindung an 
den öffentlichen Personennahverkehr sowie der Potenziale zur Einsparung von Energie 

Bei der Ausweisung neuer baulicher Entwicklungsbereiche sind die allgemeinen 
Grundsätze einer geordneten Siedlungsentwicklung im Sinne der Zielvorgaben der 
örtlichen Raumordnung gemäß §27 TROG 2022 umzusetzen.  

Insbesondere ist dabei die Erhaltung und Entwicklung des Siedlungsraumes und die 
Verhinderung der Zersiedelung durch die bestmögliche Anordnung und Gliederung der 
Bebauung, die weitestmögliche Vermeidung von Nutzungskonflikten, die Vorsorge für 
eine zweckmäßige und Boden sparende, auf die Bedürfnisse der Bevölkerung und die 
Erfordernisse des Schutzes des Orts-, Straßen- und Landschaftsbildes abgestimmte 
Bebauung unter Sicherstellung der erforderlichen infrastrukturellen Erschließung und 
die Erhaltung der Freiraumflächen zu berücksichtigen. 

Die Ausweisung neuer baulicher Entwicklungsbereiche kann daher durch die Gemeinde 
nicht willkürlich auf Ansuchen der jeweiligen Grundeigentümer, sondern nur im Rahmen 
der gesetzlichen Vorgaben des TROG 2022 erfolgen. 

Die Kontrolle der Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben wird dabei durch die 
Aufsichtsbehörde durch die erforderliche Bewilligung der Verordnung der Gemeinde 
sichergestellt. 

h) gegebenenfalls jene als Bauland gewidmeten Grundflächen, die für eine Bebauung oder 
weitere Bebauung innerhalb des Planungszeitraumes grundsätzlich in Betracht kommen, die 
jedoch aufgrund einer Gefährdung durch gravitative Naturgefahren erst bei Vorliegen bestimmter 
Voraussetzungen bebaut werden dürfen, 

Diese Inhalte werden durch die in den einzelnen baulichen Entwicklungsbereichen 
anzuwendenden Zeitzonen gemäß der jeweiligen Entwicklungssignatur bzw. durch die 



Neuerlassung Örtliches Raumordnungskonzept Marktgemeinde Matrei am Brenner  

Erläuterung zu Verordnungsplan Stand 25-11-2024 

8 

Ausweisung erforderlicher Rückwidmungen geregelt. Im konkreten Fall sind jene 
großflächigen Rutschungsbereiche im Bereich von Pfons einer Regelung zu unterziehen. 

i) die Grundzüge der Gliederung der baulichen Entwicklungsbereiche, insbesondere hinsichtlich 
der Intensität und Dichte der Bebauung und der Erhaltung von unbebauten Flächen im Bereich 
der baulichen Entwicklungsbereiche, 

Diese Inhalte werden durch die in den einzelnen baulichen Entwicklungsbereichen 
anzuwendenden Baudichtestufen gemäß der jeweiligen Entwicklungssignatur bzw. 
durch die Ausweisung einer verpflichtenden Bebauungsplanung und der Ausweisung 
von Bereichen in den ausgewiesenen Siedlungsbereichen, die von einer Bebauung nach 
Maßgabe des Verordnungstextes von einer Bebauung freizuhalten sind, geregelt. 

j) die für den fließenden und ruhenden Verkehr erforderlichen Verkehrsflächen und ihre 
großräumige Führung unter Berücksichtigung auch der Erfordernisse des öffentlichen Verkehrs 
sowie des Fußgänger- und Radverkehrs, insbesondere auch zur Lösung bestehender 
Verkehrsprobleme 

Im konkreten sind dabei im Verordnungsplan jene neuen bzw. auch bestehenden jedoch 
auszubauenden Erschließungswege auszuweisen, wobei im Zusammenhang mit den 
Bauverbotsflächen die Umsetzung dieser Maßnahmen eine Voraussetzung für die 
Freigabe einer konkreten Bebauung darstellt. 

k) die Gebiete und Grundflächen, für die eine Baulandumlegung (§ 82) erforderlich ist 

Diese Maßnahme bezieht sich im Wesentlichen auf jene langfristig gewidmeten 
Baulandbereiche, die durch die konkreten Eigentums- und/oder Grundstücksstruktur 
bzw. auch Erschließungsverhältnisse nicht für eine unmittelbaren Bauplatzbildung 
geeignet sind. Durch den Gesetzgeber wurde dabei ein Verfahren zur Verfügung gestellt, 
sodass auch bei einer mangelnden Bereitschaft einzelner Eigentümer im Interesse der 
überwiegenden Anzahl der Eigentümer eine bauliche Nutzung der Baulandreserven und 
eine geordnete Siedlungsentwicklung gewährleistet werden kann. 

l) die erforderlichen Einrichtungen zur Wasser-, Löschwasser- und Energieversorgung und zur 
Abwasserbeseitigung 

m) die erforderlichen Bildungseinrichtungen sowie sozialen, kulturellen und sportlichen 
Einrichtungen 

n) die Maßnahmen zum Schutz bzw. zur Sanierung von Gebieten nach § 28 Abs. 3 lit. e TROG 2022 

Dabei sind jene Gebiete mit erhaltenswerten Orts- und Straßenbildern sowie 
erhaltenswerten Gebäudegruppen samt ihrem Umfeld auszuweisen, in denen im 
Interesse der Erhaltung der historischen Baustruktur besondere Maßnahmen im Zuge 
von Baumaßnahmen zu berücksichtigen sind. 

Als wesentliche neue Inhalte wurden die oben dargestellten Bestimmungen des §31 TROG 2022, 
die im Wesentlichen bereits auch im Zuge der Ersterlassung zu berücksichtigen waren durch die 
Novellierungen des Tiroler Raumordnungsgesetzes durch die Inhalte der §31a und 31b ergänzt: 

 

Gemäß §31a TROG 2022 sind im örtlichen Raumordnungskonzept das Mindestausmaß jener 
Grundflächen, die im Flächenwidmungsplan als Vorbehaltsflächen für den geförderten Wohnbau 
(§ 52a) auszuweisen sind, sowie die Grundflächen festzulegen, die für eine entsprechende 
Widmung in Betracht kommen, sofern der Grundbedarf an Wohnraum zur Befriedigung des 
dauernden Wohnbedarfes der Bevölkerung zu leistbaren Bedingungen anderweitig nicht gedeckt 
werden kann, weil unter Berücksichtigung auch der bestehenden Bausubstanz 

a) das Ausmaß der bereits als Bauland oder Vorbehaltsflächen für den geförderten Wohnbau 
gewidmeten und noch unbebauten Grundflächen hierzu nicht ausreicht oder 
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b) bereits als Bauland oder Vorbehaltsflächen für den geförderten Wohnbau gewidmete, noch 
unbebaute Grundflächen zwar in einem ausreichenden Ausmaß vorhanden sind, diese jedoch 
insbesondere auch durch Maßnahmen der Gemeinden als Träger von Privatrechten (§ 33) nicht in 
dem hierzu erforderlichen Ausmaß einer Verwendung für Zwecke des geförderten Wohnbaus 
zugeführt werden können. 

Die Rahmenbedingungen bei der Festlegung dieser Bereiche sind in der Folge in den 
Bestimmungen des §31a Abs.2 bis Abs. 5 TROG 2022 geregelt: 

Dabei sind folgenden Grundsätze anzuwenden: 

Vorrangige Inanspruchnahme von Grundflächen im Bereich des bestehenden Baulandes, wobei 
dies wesentliche Einschränkungen der Verfügungsmöglichkeit der Grundbesitzer langfristiger 
Baulandreserven zur Folge hat, 

darüber hinaus dürfen auch Grundflächen, die im örtlichen Raumordnungskonzept als bauliche 
Entwicklungsbereiche für Zwecke der Deckung des Wohnbedarfes festgelegt sind, dh. noch nicht 
über eine Baulandwidmung verfügen, herangezogen werden. Dies können bereits im derzeitigen 
Raumordnungskonzept ausgewiesenen Bereiche sein, bzw. auch Flächen, die im Zuge der 
Neuerlassung neu als bauliche Entwicklungsbereiche ausgewiesen sind. 

Der Gesetzgeber geht sieht daher vorrangig vor Ausweisung neuer baulicher 
Entwicklungsbereiche eine Eingriffsmöglichkeit in bestehendes Bauland vor. 

Bei der Auswahl der Flächen sind folgende Kriterien anzuwenden: 

so weit wie möglich Grundflächen im Eigentum der Gemeinde, des Tiroler Bodenfonds (§ 103) 
und von Bauträgern, die geförderte Wohnbauten errichten, heranzuziehen. Sofern derartige 
Grundflächen nicht oder nicht in ausreichendem Ausmaß zur Verfügung stehen, dürfen 
unbebaute Grundflächen im Eigentum anderer Personen oder Rechtsträger herangezogen 
werden. 

Grundflächen, die im Eigentum ein und derselben Person oder ein und desselben Rechtsträgers 
stehen und deren Ausmaß insgesamt 2.000 m² nicht übersteigt, dürfen als Vorbehaltsflächen für 
den geförderten Wohnbau nicht herangezogen werden. 

Nur höchstens 50 v. H. der im Eigentum ein und derselben Person oder ein und desselben 
Rechtsträgers stehenden Grundflächen dürfen herangezogen werden, wobei Grundflächen im 
Ausmaß von mindestens 1.500 m² unberührt bleiben müssen. 

Diese Beschränkungen gelten jedoch nicht, wenn der Eigentümer der betreffenden Grundflächen 
einer Widmung als Vorbehaltsflächen für den geförderten Wohnbau in einem größeren Ausmaß 
ausdrücklich zustimmt.  

Diese Regelung zielt im wesentlich daher darauf ab, im Zuge der Neuausweisung baulicher 
Entwicklungsbereiche nur jene Flächen als Flächen zur Befriedigung des sozialen örtlichen 
Wohnbedarfs heranzuziehen, deren Grundbesitzer ausdrücklich durch die entsprechenden 
Ansuchen und oder entsprechende Erklärungen dieser Festlegung zugestimmt haben. 

Bei Grundflächen im Bauland ist überdies der Zeitraum seit dem Inkrafttreten der Widmung als 
Bauland zu berücksichtigen; vorrangig sind solche Grundflächen heranzuziehen, deren erstmalige 
Widmung als Bauland mindestens 15 Jahre zurückliegt.  

In der Regel sind diese jedoch alle bestehenden Baulandreserven, da in jüngeren Vergangenheit 
ausschließlich Bedarfswidmungen vorgenommen wurden, und die bestehenden Baulandreserven 
auf die Ersterlassungen der Flächenwidmungspläne in den 70er Jahren zurückreichen. 

 

Als wesentlicher neuer Inhalt sind auch die Bestimmungen hinsichtlich Bebauungsplanpflicht und 
Bebauungsregeln gemäß §31b TROG 2022 umzusetzen. 
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Im örtlichen Raumordnungskonzept sind jene Gebiete und Grundflächen festzulegen, für die 
Bebauungspläne gemäß §54 Abs. 2 und 3 TROG 2022 zu erlassen sind. 

Die Verpflichtung zur Erlassung von Bebauungsplänen ist jedenfalls für größere, im Wesentlichen 
noch unbebaute Gebiete und Grundflächen sowie für sonstige Gebiete und Grundflächen 
vorzusehen, bei denen dies im Hinblick auf die bestehende Grundstücksordnung oder den Stand 
der Erschließung oder Bebauung zur Gewährleistung einer (weiteren) geordneten 
verkehrsmäßigen Erschließung oder einer (weiteren) geordneten und Boden sparenden Bebauung 
erforderlich ist. 

Dies soll sicherstellen, dass in einem neuen baulichen Entwicklungsgebiet eine Boden sparenden 
und zweckmäßige Bebauung und Erschließung gewährleistet werden kann. Vor Widmung 
einzelner Bauplätze ist daher die Gesamterschießung und grundlegende Baustruktur durch die 
Erlassung eines Bebauungsplanes in Sinne der Zielbestimmungen der Entwicklungssignatur zu 
regeln. 

In bestehenden baulichen Entwicklungsgebieten, die über eine weitgehende Bebauung und 
ausreichende Erschließung verfügen, kann durch eine entsprechende Festlegung als textliche 
Regelung der Bebauung auf eine zwingende Bebauungsplanung verzichtet werden. 

Im örtlichen Raumordnungskonzept kann daher für Gebiete und Grundflächen, für die ein 
Bebauungsplan nicht besteht, hinsichtlich der verkehrsmäßigen Erschließung textliche 
Festlegungen über die Fahrbahnbreiten und hinsichtlich der Bebauung textliche Festlegungen 
über die Mindestabstände baulicher Anlagen von den Straßen, die Mindest- und 
Höchstnutzflächen, die Mindest- und Höchstbaudichten, die Bauhöhen, die Fassadengestaltung, 
die Gestaltung der Dachlandschaften und dergleichen sowie textliche Festlegungen über das 
zulässige Ausmaß von Geländeveränderungen getroffen werden. 

Diese Inhalte werden sodann als textliche Regelung der Bebauung im §4 des Verordnungstextes 
zum örtlichen Raumordnungskonzept verankert. 

RÄUMLICH FUNKTIONALEN VERFLECHTUNGEN DER GEMEINDE MIT DEM UMLAND 

Dabei werden die räumlich funktionalen Verflechtungen der Gemeinde mit dem Umland und 
damit zusammenhängende überörtliche Planungen und Planungen benachbarter Gemeinden (wie 
Zentralität, Verkehrswege, Versorgungseinrichtungen und -anlagen, Wirtschaftsverflechtungen, 
Raumordnungsprogramme und -konzepte) erhoben. 

ZENTRALITÄT 

5ƛŜ α½ŜƴǘǊŀƭŜ hǊǘŜ {ǘǊǳƪǘǳǊά ƛƴ ¢ƛǊƻƭ ǿǳǊŘŜ ƛƳ WŀƘǊ нлмл ŘǳǊŎƘ ŜƛƴŜ ǳƳŦŀǎǎŜƴŘŜ ¦ƴǘŜǊǎǳŎƘǳƴƎ 
neu erhoben. Geprüft wurden alle 279 Tiroler Gemeinden. Die Ergebnisse der Studie zeigen für 
Tirol eine sehr dynamische Entwicklung.  

Ein Zentraler Ort wird definiert als Ort mit Bedeutungsüberschuss, der Funktionen zur 
grundlegenden Versorgung und Entwicklung anbietet. Das bedeutet, dass er funktional 
Mittelpunkt seines Umlandes ist. Güter und Dienstleistungen aller Art werden hier für die 
Bevölkerung angeboten. 

Ab wann eine Gemeinde zu einem αZentralenά Ort wird, wird in der Studie wie folgt beschrieben: 
α9ƛƴ ½ŜƴǘǊŀƭŜǊ hǊǘ ǿƛǊŘ ŘŜŦƛƴƛŜǊǘ ŀƭǎ ŜƛƴŜ {ǘŀƴŘƻǊǘƪƻƴȊŜƴǘǊŀǘƛƻƴ Ǿƻƴ 9ƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴΣ ŘƛŜ DǸǘŜǊ ǳƴŘ 
Dienstleistungen für räumlich begrenzte Marktgebiete anbieten und die Versorgung für ihr 
Umland gewährleisten. Er ist somit Mittelpunkt eines Gebietes, in dem sich die Ströme des 
Zusammenlebens und Zusammenarbeitens in Wirtschaft, Kultur und Politik sammeln. Die 
α½ŜƴǘǊŀƭƛǘŅǘ ŜƛƴŜǎ hǊǘŜǎ ƛǎǘ ŀōƘŅƴƎƛƎ Ǿƻƴ ŘŜƳ ƛƴ ƛƘƳ ǾƻǊƘŀƴŘŜƴŜƴ !ƴƎŜōƻǘ ŀƴ ȊŜƴǘǊŀƭŜƴ DǸǘŜǊƴ 
und Diensten. Sie bezeichnet zugleich die Eigenschaft, Bedeutungsüberschuss zu besitzen und 
geographischer Mittelpunkt zu sein.ά 
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Die Dienste der Unteren Stufe (UST) umfassen dabei zahlreiche öffentliche Einrichtungen 
insbesondere auch Bildungseinrichtungen und Handels- und Dienstleistungsfunktionen. 

 

Die Position einer Gemeinde im System der Zentralen Orte wird anhand der Summe von 
unterschiedlichen Diensten bestimmt. Jeder Gemeinde wird aufgrund der Gesamtanzahl ihrer 
Dienste ein Rang zugeteilt. Die Ränge 10 bis 7 entsprechen den Zentralen Orten der oberen Stufe 
(OST ς z.B. Landeshauptstadt Innsbruck), die Ränge 6-4 den Zentralen Orten der mittleren Stufe 
(MST ς z.B. Bezirkshauptorte) und die Ränge 3 bis 1 den Zentralen Orten der unteren Stufe (UST). 
Gemeinden, die eine Minimalausstattung an Diensten aufweisen, fallen in die Unterste Stufe 
(UUST).  

Die Marktgemeinde Matrei am Brenner wird dabei mit Rang 2 bzw. Rangziffer 46 bewertet. Die 
Gemeinde ist damit als mäßig ausgestatteter zentraler Orts der unteren Stufe ausgewiesen. Die 
Marktgemeinde Matrei weist daher im Planungsverband neben Steinach die wesentliche zentrale 
Versorgungsfunktionen im Wipptal auf. 

 
 

Abbildung 1: Zentrale Orte in Tirol, Quelle: ADTLR 
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Abbildung 2: Einrichtungen zur Grundversorgung der Tiroler Bevölkerung Q: AdTLR, Raumordnung und 
Statistik 

Der Marktgemeinde Matrei am Brenner kommt innerhalb des umgebenden Raumes einer 
wesentlichen Zentralitätsstufe zu; die Lage im Zentrum des Wipptals ist für die weitere 
Entwicklung der Gemeinde sehr günstig. 

INFRASTRUKTUREINRICHTUNGEN 

Das Gemeindegebiet von Matrei am Brenner wird durch die B182 und das Ortszentrum Pfons 
durch die L38 erschlossen, wodurch die Anbindung an überregionale Verkehrswege (insbesondere 
die Autobahn A13) erfolgt. Zudem wird das Gemeindegebiet durch die Brennerstrecke der ÖBB 
durchquert. 

SONSTIGE VERSORGUNGSEINRICHTUNGEN UND -ANLAGEN 

Die Marktgemeinde Matrei am Brenner verfügt über wesentliche Einrichtungen der 
Basisversorgung der Bevölkerung im Bereich Güter und Dienste des täglichen Bedarfes bzw. 
Gesundheitsvorsorge (Allgemeinmedizin Dr. Thomas Anreiter). 

Darüber hinaus bestehen einige Gastronomiebetriebe über das Gemeindegebiet verstreut. 

Höherrangige Dienstleistungen müssen zB. Notare und Fachärzte müssen jedoch vorrangig in der 
Landeshauptstadt in Anspruch genommen werden. 

SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE VERFLECHTUNGEN 

Wesentlicher Faktor der Verkehrs- und Geldströme in einem Raum ist der Ort des Arbeitsplatzes 
der dort lebenden Menschen. 
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Die öffentliche Hand und die Privatwirtschaft bieten in Matrei am Brenner auch bedingt durch die 
relativ geringe Größe der Gemeinde und der zunehmenden Flexibilität des Arbeitsmarktes 
jedenfalls nicht viele bzw. dem Bedarf entsprechende Arbeitsplätze an. Entlang der B161 
bestehen einige Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe. 

PLANUNGSVERBAND NACH §23 TROG 2022 

 

Abbildung 3: Planungsverband 

Die Marktgemeinde Matrei am Brenner gehört dem Planungsverband 22 Wipptal an. 

Zum Planungsverband gehören neben dem Nordtiroler Wipptal, das sich auf eine Länge von ca. 30 
km von Innsbruck bis zum Brennerpass erstreckt, auch dessen Seitentäler Navistal, Schmirn- und 
Valsertal auf der östlichen Seite sowie Gschnitz- und Obernbergertal im Westen. 

Das Wipptal und die Seitentäler sind durch Brennerautobahn und Brennerbahn sehr gut an die 
nahe Stadtregion Innsbruck angeschlossen. Vor allem im Haupttal ist der Einfluss der Stadtregion 
u. a. in der starken Siedlungsentwicklung sichtbar, alle Gemeinden weisen hohe 
Auspendlerquoten auf. 

Um die Hauptorte Matrei a. Brenner und Steinach, deren Ursprung auf den frühen Verkehr über 
den Brenner zurückgeht, hat sich eine starke gewerbliche Entwicklung vollzogen. Der Tourismus 
weist ein bescheidenes Ausmaß auf, das einzige leistungsfähige Schigebiet befindet sich in 
Steinach. Aufgrund der vielfältigen und schönen Landschaft haben sich insbesondere die 
Seitentäler des Wipptales zu einem viel besuchten Naherholungsraum für die Bevölkerung der 
Stadtregion Innsbruck entwickelt, besondere Anziehungspunkt sind Maria Waldrast, der 
Obernberger See und die weiteren Talschlüsse.  

Der Weg über den Brennerpass zählt zu den wichtigsten Transitrouten durch die Alpen, das 
Wipptal ist daher einem starken Verkehrsaufkommen ausgesetzt. Ab etwa 2032 soll ein 
wesentlicher Teil des Gütertransits auf der Bahnstrecke durch den Brennerbasistunnel geführt 
werden, an dessen Realisierung bereits gearbeitet wird. 
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Trotz der Nähe zur Landeshauptstadt hat sich das Wipptal gemessen am Indikator der 
Entwicklungen der Wohnungen und Gebäude geringer entwickelt als der Vergleichsraum des 
Bezirks und des Landes: 

 

 

Abbildung 4: Entwicklung der Wohnungen ς Q: https://www.tirol.gv.at/statistik -
budget/statistik/regionsprofile/planungsverbaende/22-wipptal/  

Dies dürfte im Wesentlichen auf die teilweise beschränkte Verfügbarkeit von Bauland im engen 
Dauersiedlungsraum zurückzuführen sein. 

RAUMBEDEUTSAME GEGEBENHEITEN 

UMWELTRELEVANTE SACHVERHALTE - UMWELTBERICHT 

Die Inhalte des Umweltberichts sind als integrativer Bestandteil der raumordnungsfachlichen 
Bestandserhebung und Erläuterung anzusehen. Um Zweigleisigkeiten der raumordnerischen 
Bestandserhebung und des erforderlichen Umweltberichts zu vermeiden, wird hier im Hinblick 
auf umweltrelevante Sachverhalte ς und dies ist nahezu der Großteil der raumordnerisch 
relevanten Sachverhalte ς auf die Bestandserhebung und Beurteilung im Umweltbericht 
verwiesen. 

(Siehe dazu: Umweltbericht) 

STRASSENNETZ 

Die Marktgemeinde Matrei am Brenner liegt an der B182, die den Planungsverband von Norden 
nach Süden durchquert. 
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Die Marktgemeinde Matrei am Brenner wird von der überregionalen Verkehrseinrichtung der A13 
durchquert.  

Die Nutzungsbeschränkungen übergeordneter Verkehrseinrichtungen bestehen im Wesentlichen 
in Matrei und Mühlbachl. 

Eine NO2 Belastung wird nicht ausgewiesen. (siehe Umweltbericht) 

Der räumlich angrenzende Bereich an die B182 und A13 ist für eine Wohnnutzung nur bedingt 
geeignet. Zudem besteht darüber hinaus die Notwendigkeit derartige Straßen in ihrer Funktion als 
übergeordnete Verbindungsstraßen bzw. die Flüssigkeit des Verkehrs bzw. die Verkehrssicherheit 
durch die Vermeidung zusätzlicher konkurrierender Nutzungen zu sichern. 

Die Emissionssituation ist im Bereich der L38 ist auf Grund der Beschränkungen im Reiseverkehr 
und der ausschließlich örtlichen Erschließungsfunktion gering. 

Zusätzliche Planungen bzw. erforderliche Änderungen des überörtlichen Straßennetzes sind nicht 
zu berücksichtigen. 

ÜBERREGIONALE ENERGIETRANSPORTLEITUNGEN 

Elektrohochspannungsnetz 

Das Gemeindegebiet wird durch eine Hochspannungsleitung der ÖBB und einer Leitungsanlage 
der TIWAG in Nord-Südrichtung gequert. Bei baulichen Entwicklungen in Schutzbereichen der 
Leitungstrassen ist eine Beurteilung des Leitungsbetreibers erforderlich. 
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Abbildung 5: Elektrizität-Hochspannnungsleitungsnetz 11.10.2023 Q: TIRIS 

Das Leitungsnetz mit Schutzbereichen wird im Verordnungsplan bzw. Bestandsplan kenntlich 
gemacht. 
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Gasleitungsnetz der TIGAS 

 

Abbildung 6: Gasleitungsnetz 11.10.2023 Q: TIRIS 

Die überwiegenden baulichen Entwicklungsbereiche im Gemeindegebiet werden durch das 
Leitungsnetz der TIGAS versorgt. Das Leitungsnetz wird im Verordnungsplan und Bestandsplan 
kenntlich gemacht. 
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GEMEINDEENTWICKLUNG 

BEVÖLKERUNG 

Im Zuge der Ersterlassung der Örtlichen Raumordnungskonzepte in den 90er Jahren wurde eine 
maßvolle Weiterentwicklung der Gemeinde angestrebt. 

 

Abbildung 7: Bevölkerungsentwicklung 1869 bis 2022 Q: Statistik Austria 

 

Abbildung 8: Bevölkerungsentwicklung der Marktgemeinde Matrei am Brenner im Vergleich mit Bezirk 
und Bundesland 1869 bis 2022 Q: Statistik Austria 

Die Marktgemeinde Matrei am Brenner hat jedoch im vergangenen Planungszeitraum ein im 
Verhältnis zum Bezirk und zum gesamten Land Tirol stagnierendes Bevölkerungswachstum zu 
verzeichnen. Diese Entwicklung ist dabei vorwiegend auf die Wanderungsbilanz, dh. 
Abwanderung zurückzuführen. Die natürliche Bevölkerungsentwicklung konnte in diesem 
Zeitraum die Verluste durch Abwanderung nur bedingt ausgleichen. Für den Zeitraum ab 2011 
liegen keine Daten vor. Es kann jedoch eine ähnlich verlaufende Entwicklung wie in der 
Vergangenheit angenommen werden.  
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Abbildung 9: Bevölkerungsentwicklung durch Geburten- und errechnete Wanderungsbilanz 
Q: Statistik Austria, Volkszählungsergebnisse, RZ2011. 

 

 

Abbildung 10: Bevölkerungspyramide 2023 Datenquelle: STATISTIK AUSTRIA, Bevölkerungsstand und -
struktur 01.01.2023 - Marktgemeinde Matrei am Brenner 

Die generelle Altersstruktur der Bevölkerung stimmt im Wesentlichen mit der Gesamtbevölkerung 
des Bundeslandes Tirol überein, wobei in Matrei am Brenner der Anteil der älteren Bevölkerung 
jedoch deutlicher als in Gesamttirol ausgeprägt ist. 
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Abbildung 11: Bevölkerungspyramide 2018 Tirol mit Prognose 2040 - Datenquelle: DEMOGRAFISCHE 
DATEN TIROL 2018 AdTLR Landesstatistik Tirol September 2019 

In der Marktgemeinde Matrei am Brenner ist in den nächsten 30 Jahren daher eine deutliche 
Überalterung der Bevölkerung zu erwarten, da der natürlich Bevölkerungsverlust in den älteren 
Bevölkerungsanteilen nicht durch entsprechend hoher Zahlen in den jüngeren 
Bevölkerungsanteilen ausgeglichen wird. 

WOHNUNGS-, GEBÄUDEBESTAND UND ENTWICKLUNG, HAUSHALTE 

Im Bereich des Wohnungs- und Gebäudebestandes ist eine ähnliche der Bevölkerungsentwicklung 
entsprechende Tendenz erkennbar. Die Entwicklung in der Gemeinde bleibt dabei wesentlich 
hinter der des Bezirks und des Landes zurück. Trotz der seit 1991 stagnierenden Bevölkerungszahl 
ist eine doch stetige Entwicklung des Gebäude- und Wohnungsbestandes zu verzeichnen. So hat 
trotz gleichbleibendem Bevölkerungsstand der Gebäudebestand im Vergleich zu 2001 mit Stand 
2023 um 17,5% zugenommen. 
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Abbildung 12: Veränderung des Gebäudebestandes 1971 ς 2023 Q: Statistik Austria, GWR, RZ2021, 
RZ2011, GWZ2001, HWZ71-91 (Gde-rot, Bezirk-weiss,Land-grün). 

Im Zeitraum seit 2001 ist dabei eine wesentlich höhere Zunahme des Wohnungsbestandes zu 
verzeichnen (+33,5%). Die Zunahme der Wohnungen ist dabei nur durch eine deutliche 
Verkleinerung der Haushalte bzw. auch einem Leerstand des Altbestandes zu erklären. 

   

Abbildung 13: Veränderung des Wohnungsbestandes 1971 ς 2023 Q: Statistik Austria, GWR, RZ2021, 
RZ2011, GWZ2001, HWZ71-91(Gde-rot, Bezirk-weiss,Land-grün). 

 

Abbildung 14: Anzahl und Entwicklung der Einpersonenhaushalte 2020 Gemeinde Matrei am Brenner Q: 
Amt der Tiroler Landesregierung Regionsprofile 

So hat sich seit 1916 der Anteil an Einpersonenhaushalten von etwas über 10% auf ca. einem 
Drittel der Haushalte erhöht. Die durchschnittliche Haushaltsgröße liegt bei den gemeldeten 
Einwohnern pro Wohnung der Gemeindemeldedaten dabei bei 2 Einwohner pro Wohneinheit.  

In der Marktgemeinde werden derzeit 1833 reine Wohneinheiten geführt. Davon stehen 326 dh. 
ca. 18% leerstehend bzw. ohne Wohnsitzmeldung. In einem ca. der Viertel der Wohneinheiten ist 
lediglich eine Person mit Hauptwohnsitz gemeldet (26,73%). In ca. einem weiteren Viertel sind 3 
Personen mit Hauptwohnsitz gemeldet.  

  WE HWS/NWS   

Wohneinheiten gemäß Meldedatenbank Gemeinde 1833 4202 % 
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ohne Hauptwohnsitz 359 359 19,59% 

Anzahl Nebenwohnsitzern   44   

dh. ohne Wohnsitzmeldung (leerstehend)   315   

        

Mit einer Hauptwohnsitzmeldung 490 490 26,73% 

Anzahl Nebenwohnsitzer   58   

        

WE mit 2 Hauptwohnsitzer 477 954 26,02% 

Anzahl Nebenwohnsitzer   57   

        

WE mit 3 Hauptwohnsitzer 239 717 13,04% 

Anzahl Nebenwohnsitzer   23   

        

WE mit 4 Hauptwohnsitzer 189 756 10,31% 

Anzahl Nebenwohnsitzer   10   

        

WE mit 5 Hauptwohnsitzer 57 285 3,11% 

Anzahl Nebenwohnsitzer   0   

        

WE mit 6 Hauptwohnsitzer 16 96 0,87% 

Anzahl Nebenwohnsitzer   2   

        

WE mit 7 Hauptwohnsitzer 5 35 0,27% 

Anzahl Nebenwohnsitzer   1   

Tabelle 1: Wohneinheiten mit reiner Wohnnutzung gemäß Meldedatenbank der Gemeinde (Q: 
Marktgemeinde Matrei 2022) 

In weiteren 34 Wohneinheiten liegt eine Mischnutzung aus Wohnung und Arbeitsstätte vor. In 
diesen gemischt genutzten Wohneinheiten sind insgesamt 68 Hauptwohnsitzmeldungen vor. 

Darüber hinaus liegen noch 76 Hauptwohnsitzmeldungen in Pflegeeinrichtungen vor. 

Die übrigen wenigen Hauptwohnsitzmeldungen liegen in Gewerbe- und Industriebetrieben bzw. 
touristischen Einrichtungen vor. 

Aus den oben angeführten Zahlen ergeben sich hohe potenzielle Wohnreserven in den 
leerstehenden Wohneinheiten bzw. auch den Wohneinheiten mit nur geringen 
Einwohnermeldungen.  

Wohneinheiten/Brennstoff Anzahl Art des Brennstoffs % 

andere 15 0,70% 

derzeit nicht bekannt 474 22,23% 

Erdgas 29 1,36% 

Flüssiggas 1 0,05% 

Hackschnitzel 21 0,98% 

Heizöl Extraleicht 811 38,04% 

Heizöl Leicht 1 0,05% 

Holz-Pellets 6 0,28% 

Kohle 28 1,31% 

Nah- und Fernwärme 96 4,50% 

nicht beheizt 17 0,80% 

Scheitholz 455 21,34% 

Sonstige Biomasse 15 0,70% 

Strom 132 6,19% 
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Fernwärme 22 1,03% 

Raumheizgerät bzw. Herd 9 0,42% 

Gesamtergebnis 2132 100,00% 

Tabelle 2: Wohneinheiten Brennstoff Heizung (Q: Marktgemeinde Matrei 2022) 

WIRTSCHAFTSSTRUKTUR UND -ENTWICKLUNG 

Die Betriebsstruktur befindet sich im Planungszeitraum in einem deutlichen Strukturwandel. 

Der Großteil der Betriebe ist im sekundären und tertiären Sektor geführt. (Siehe dazu 
Bestandsplan mit Kennzeichnung der Standorte der angeführten Betriebe). Im Bereich 
Beherbergung und Gastronomie hingegen stagniert die Betriebsstruktur. Dabei ist im 
Vergleichsraum ein deutlicher Abstieg des tertiären Sektors bei gleichzeitigem Rückgang im 
sekundären Sektor zu verzeichnen. 

 

Abbildung 15: Arbeitsstätten nach ÖNACE-Abschnitten im Produktions- und Dienstleistungssektor und 
Dienstleistungssektor Q: Statistik Austria, RZ2011, AZ2001, Gebietsstand 1.1.2022. 

Das gleiche Bild zeigt sich in der Beschäftigtenstruktur. Auch hier ist bei einem Rückgang der 
Beschäftigten im sekundären Sektor ein Anstieg im tertiären Sektor zu verzeichnen: 

 

Abbildung 16: Erwerbstätige am Arbeitsort nach wirtschaftlicher Zugehörigkeit Q: Statistik Austria ς 
AdTLR Regionsprofile Gemeinde 70370 Matrei am Brenner 

Deutlich ist seit 1961 der massive Rückgang des Arbeitsplatzangebotes im primären Sektor zu 
verzeichnen. Lediglich 37 Erwerbstätige sind in der Landwirtschaft beschäftigt. 
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Aber auch im sekundären Sektor ist ein Rückgang in der Arbeitsplatzsituation zu verzeichnen. Hier 
ging ein Anteil von 16,5% an Arbeitsplätzen verloren. 

Der Dienstleistungssektor hingegen erfuhr ein starkes Wachstum. Hier ist ein Zuwachs von über 
200% gegeben. 

 

 

Tabelle 3: Berufspendler Q: Statistik Austria ς AdTLR Regionsprofile Gemeinde 70370 Matrei am Brenner 

Die Arbeitsbevölkerung pendelt überwiegend in die Gemeinden des Bezirks und oder Innsbruck 
aus. Dem stehen jedoch auch 757 Einpendler aus den umliegenden Gemeinden gegenüber. Das 
Pendlersaldo hat sich im Zeitraum seit 1961 deutlich von 76 auf 60 verschlechtert. 

 

Tabelle 4: Erwerbstätige am Arbeitsort 2020 Gemeinde Matrei am Brenner Q: Amt der Tiroler 
Landesregierung Regionsprofile 

Hinsichtlich der Entwicklung der Erwerbstätigen zeigt sich im Zeitraum seit 1961 ein deutlich 
geringeres Wachstum (+12,5%) als im Bezirk (+107,4%). 

Nutzungskonflikte ergeben sich vorwiegend im Umfeld der Betriebsstandorte Statz. 

Ein Handlungsbedarf im Hinblick auf Planungsmaßnahmen durch Beschränkung der Wohnnutzung 
über den bereits im Flächenwidmungsplan getroffenen Maßnahmen (Beschränkung der reinen 
Wohnnutzung im Sinne des § 40 Abs.6 TROG 2022) ergeben sich daher im Bereich des 
Gewerbegebietes Unterstatz bzw. wenigen Solitärstandorten. Im Zuge der Flächenwidmung sind 
daher Beschränkungen der zulässigen Nutzung zur Vermeidung von Nutzungskonflikten 
erforderlich. 
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In der Marktgemeinde Matrei am Brenner überwiegen Kleinbetriebe bis 10 unselbständig 
Beschäftigten. 

 

Abbildung 17: Arbeitsstätten 2011 im Produktions- und Dienstleistungssektor in Prozent 
Q: Statistik Austria, RZ2011, Gebietsstand 1.1.2022. 

LANDWIRTSCHAFT 

Im Bereich der Landwirtschaft ist seit 1960 ein Rückgang von 40% zu verzeichnen. Diese 
Entwicklung bleibt dabei hinter der des Bezirks und des Landes zurück. 

 

Tabelle 5: Anzahl und Entwicklung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe Q: Statistik Austria ς 
AdTLR Regionsprofile Gemeinde 70370 Matrei am Brenner 

Die etwas bessere Entwicklung in der Gemeinde im Vergleich zum Bezirk und Land zeigt sich auch 
am Verhältnis der Haupterwerbsbetriebe zu den Nebenerwerbsbetrieben. So sind in der 
Marktgemeinde noch 42% im Haupterwerb zu 45,7% im Nebenerwerb geführt. Landesweit liegt 
hier bei den Haupterwerbsbetrieben ein Anteil von ca. 1/3 der Betriebe im Verhältnis zu ca. 2/3 
der Betriebe im Nebenerwerb vor. 
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Tabelle 6: Betriebe nach Erwerbsart Q: Statistik Austria ς AdTLR Regionsprofile Gemeinde 70370 Matrei 
am Brenner 

Hinsichtlich der Erschwernispunkte zeigt sich in der Marktgemeinde jedoch ein im Verhältnis zum 
Bezirk und Land deutlich unterschiedliches ja konträres Bild. So weist der Anteil der Betriebe mit 
wenigen bzw. ohne Erschwernispunkte im Verhältnis zu den Bergbauernbetrieben einen 
wesentlich geringeren Anteil auf. Der Großteil der Betriebe wird mit deutlich erhöhten 
Erschwernispunkten geführt. 

 

Tabelle 7: Betriebe mit Erschwernispunkten Q: Statistik Austria ς AdTLR Regionsprofile Gemeinde 70370 
Matrei am Brenner 

Der überwiegende Bestand der Hofstellen liegt in den landwirtschaftlich dominierten Ortteilen 
von Schöfens, Pfons, Mützens und im freien Landschaftsraum vor. 

Die Beurteilung der Produktivität der landwirtschaftlichen Nutzflächen kann anhand der 
Bodenklimazahl der Grundstücksdatenbank erfolgen. 
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Abbildung 18: Bodenklimazahl der landwirtschaftlich genutzten Flächen (GDB 04/2023 © DKM) 

Dabei wiesen die zur Verfügung stehenden Werte einen Mittelwert von BKZ=25 auf. 

Dieser durchschnittlich geringe Wert stellt der Mindestwert landwirtschaftlicher Nutzflächen für 
die Aufnahme in einer landwirtschaftliche Vorsorgefläche auf. 
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Die größten zusammenhängenden Flächen höherer Wertigkeiten befinden sich nordwestlich von 
Pfons und im Landschaftsraum um Schöfens. 

Aber auch in Mühlbachl im Bereich der Siedlungsschwerpunkte von Mützens und Statz. 

Die landwirtschaftlich hochwertigen Flächen sind raumordnungsfachlich in ihrem Bestand zu 
schützen. Konfliktsituationen mit potenziellen baulichen Nutzungen ergeben sich dabei 
insbesondere im Bereich Mützens, wobei hier bereits im geltenden örtlichen 
Raumordnungskonzept größere bauliche Entwicklungsbereiche ausgewiesen sind. 

 

Abbildung 19: Ausschnitt Mützens - Bodenklimazahl der landwirtschaftlich genutzten Flächen (GDB 
04/2023 © DKM) 

Bodenschätzung & Bodenklimazahl 

Die landwirtschaftlich nutzbaren Bodenflächen des Bundesgebietes sind zur Schaffung von 
Bewertungsgrundlagen für steuerliche Zwecke einer Bodenschätzung zu unterziehen. Die 
Bodenschätzung umfasst die Untersuchung des Bodens auf seine Beschaffenheit und die 
kartenmäßige Darstellung des Untersuchungsergebnisses (Bestandsaufnahme) sowie die 
Feststellung der Ertragsfähigkeit auf Grund der natürlichen Ertragsbedingungen, d.s. 
Bodenbeschaffenheit, Geländegestaltung, klimatische Verhältnisse und Wasserverhältnisse; siehe 
§1 des BoSchäG 1970. 

Für die Durchführung der Bodenschätzung ist örtlich das Finanzamt zuständig, in dessen Bereich 
die zu schätzende Bodenfläche gelegen ist. Sachlich sind die Finanzämter mit allgemeinem 
Aufgabenkreis zuständig. Hinsichtlich der Mitwirkung der Vermessungsbehörden siehe 2.5. 

Als Vergleichsflächen der Bodenschätzung dienen die Musterstücke (Bundes- und 
Landesmusterstücke), die zur Sicherung der Gleichmäßigkeit der Bodenschätzung ausgewählt und 
geschätzt werden und für die hauptsächlich vorhandenen Bodenflächen hinsichtlich ihrer 
Ertragsfähigkeit typisch sind. 
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Die Ergebnisse der Schätzung der Bundes- und Landesmusterstücke werden vom Bundesminister 
ŦǸǊ CƛƴŀƴȊŜƴ ƛƳ ά!Ƴǘǎōƭŀǘǘ ȊǳǊ ²ƛŜƴŜǊ ½ŜƛǘǳƴƎέ ƪǳƴŘƎŜƳŀŎƘǘ ǳƴŘ ŜǊƘŀƭǘŜƴ ŘŀŘǳǊŎƘ 
Rechtsverbindlichkeit. 

Die Ertragsmeßzahl eines Grundstückes geteilt durch dessen Flächenausmaß oder die Summe der 
Ertragsmeßzahlen von mehreren Grundstücken geteilt durch deren Gesamtflächenausmaß bildet 
die Bodenklimazahl, die anlässlich der maschinellen Übernahme der Ertragsmeßzahlen in das 
DǊǳƴŘǎǘǸŎƪǎǾŜǊȊŜƛŎƘƴƛǎ ōŜƛ ŘŜǊ !ōǘŜƛƭǳƴƎ άLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎǘŜŎƘƴƛƪέ Ȋǳ ōŜǊŜŎƘƴŜƴ ǎƛƴŘΦ 

Die Bodenklimazahl gibt das Verhältnis der natürlichen Ertragsfähigkeit der in Betracht gezogenen 
Flächen zu der ertragsfähigsten Bodenfläche des Bundesgebietes mit der Wertzahl 100 an.1 

LANDWIRTSCHAFTLICHE VORSORGEFLÄCHEN: 

In der Gemeinde wurde bis dato kein Raumordnungsprogramm für landwirtschaftliche 
Vorsorgefläche durch die Landesregierung beschlossen. 

 

Funktion der landwirtschaftlichen Nutzflächen: 

Die landwirtschaftlich genutzten Böden in Matrei am Brenner weisen dabei überwiegend eine 
hohe Produktionsfunktion auf. Im Bereich Schöfens sind Böden auf Grund ihrer 
Abflussregulierung und Produktionsfunktion gegeben.  

Böden mit hohem Funktionserfüllungsgrad kommen auf Grund ihrer Eigenschaften eine 
besondere Bedeutung zu. Es werden die Bodenfunktionen "wegen Abflussregulierung", "wegen 
Abflussregulierung und Produktionsfunktion", "wegen Abflussregulierung und Standortfunktion", 
"wegen Produktionsfunktion" und "wegen Standortfunktion" ausgewiesen. Die Daten haben 
keine Auswirkungen auf Verwaltungsverfahren im Rahmen der Verwaltungsgesetze 

 

Abbildung 20: Legende Böden mit hoher Funktionserfüllung Q: AdTLR TIRIS 

 

 
1https://www.bev.gv.at/Services/Produkte/Bodenschaetzungsergebnisse/Bodenschaetzungsergebnisse.ht
ml (c) BEV 

https://www.bev.gv.at/Services/Produkte/Bodenschaetzungsergebnisse/Bodenschaetzungsergebnisse.html
https://www.bev.gv.at/Services/Produkte/Bodenschaetzungsergebnisse/Bodenschaetzungsergebnisse.html
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Abbildung 21: Böden mit hohem Funktionserfüllungsgrad Q: AdTLR TIRIS Abfrage 10/2023 
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Grundstücksbestand der Hofstellen 

Der geschlossene Hof (siehe weiters dazu: Tiroler Landwirtschaftskammer2): 

Voraussetzung für die Anwendbarkeit des THG ist, dass ein geschlossener Hof existiert. Unter 
einem solchen versteht das THG jede land- und forstwirtschaftliche mit einer Hofstelle versehene 
Besitzung, deren Grundbuchseinlage sich in der Höfeabteilung des Hauptbuches befindet. Das 
heißt, jede Liegenschaft, welche mit einer Einlagezahl EZ 90000 aufwärts versehen ist, ist 
automatisch von Gesetzes wegen ein geschlossener Hof. Mit der Anwendbarkeit des THG gehen 
für den Eigentümer des Hofes auch Verfügungsbeschränkungen einher, denn der Hof soll ja nach 
Möglichkeit in seiner Gesamtheit erhalten bleiben. Insbesondere können beispielsweise 
Grundstücksteile des geschlossenen Hofes nicht ohne entsprechende Genehmigung der Behörde 
ab- und zugeschrieben werden (grundverkehrsrechtlicher Teil des Gesetzes). Die entscheidende 
Besonderheit des Höfegesetzes betrifft jedoch die erbrechtlichen Bestimmungen 
(anerbenrechtlicher Teil). Hauptgedanke und Ziel dieser erbrechtlichen Regelungen ist es, dass 
der geschlossene Hof als eine Einheit an eine Person und nicht ins Miteigentum von zum Beispiel 
drei Kindern übergehen soll. Der Anerbe hat dann die weichenden Erben, das sind jene Kinder, die 
den Hof verlassen, in Geld abzufinden, also auszubezahlen. Die konkreten Abfindungsbeträge 
errechnen sich anhand der, wie in jedem erbrechtlichen Verfahren, gesetzlich geregelten Erb- 
beziehungsweise Pflichtteilsquoten. Beispiel: Beim Ableben der Eigentümerin eines geschlossenen 
Hofes (ohne Testament) sind ein Ehegatte und drei Kinder vorhanden. Gemäß den Bestimmungen 
des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches steht dem Gatten ein Drittel, den drei Kindern 
gemeinsam die restlichen zwei Drittel, sohin jeweils zwei Neuntel als Erbquote zu. 

Nur durch die Heranziehung des Übernahmewertes kann ein Übernehmer/eine Übernehmerin die 
Weichenden ohne Abverkäufe vom Hof und ohne übermäßige Verschuldung ausbezahlen und den 
Hof weiterhin erhalten. Ziel des Gesetzes ist es nicht, einzelne Kinder zu bevorteilen, sondern ist 
es, die oberste Prämisse des Tiroler Höfegesetzes, die klein- und mittelständische 
landwirtschaftliche Struktur Tirols zu erhalten, indem wirtschaftlich lebensfähige Einheiten und 
Betriebe auch für die nächsten Generationen bestehen bleiben und so das typische Tiroler Bild 
der heimischen Landwirtschaft prägen können. 

Der Grundstücksbestand der in der Grundstücksdatenbank ausgewiesenen 78 geschlossenen Höfe 
weist dabei Flächengrößen von überwiegend 5 ha bis zu maximal 30 ha Gesamtfläche auf. Der 
statistische Medianwert pro Einlagezahl liegt bei 6,8 ha bzw. der Mittelwert bei ca. 10 ha. 
Vorwiegend liegen Flächengrößen von 5 ha bis max. 30 ha vor. 

Um die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Hofstellen zu erhalten, sind Eingriffe in den 
Grundstücksbestand der Hofstellen raumordnungsfachlich besonders kritisch zu hinterfragen. 

 

 
2 https://tirol.lko.at   

https://tirol.lko.at/
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Abbildung 22: Ausschnitt Grundstücksbestand nach Einlagezahl ab EZ 90000 geschlossene Höfe gemäß 
Tiroler Höfegesetz (THG) 

Insgesamt liegt ein Flächenausmaß von 763 ha vor. Dies sind 15% der Gesamtfläche der 
Gemeinde mit 5091 ha. Davon sind Flächen im Ausmaß von 414 ha (54%) rein landwirtschaftlich 
genutzt. Von den verbliebenden Flächen sind 206 ha (27%) forstwirtschaftlich genutzt. Die 
Restfläche stellen bebaute Flächen, Straßenflächen, Alpflächen etc. dar. 
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Abbildung 23: Flächengröße der geschlossenen Höfe nach EZ gemäß GDB DKM 10/2021 

EZ ha  EZ ha 

8120990034 0,06  8120790013 6,74 

8120790002 0,11  8120790017 6,89 

8121190019 0,23  8120490030 7,19 

8120590016 0,27  8120790018 7,99 

8120490045 0,70  8120490044 8,19 

8120490018 1,44  8120790023 8,76 

8120490016 1,49  8120790015 8,78 

8110690058 1,58  8120490043 9,13 

8120490046 1,67  8120490009 9,65 

8120490047 1,81  8120490004 10,15 

8120990038 2,46  8120790029 10,68 

8120490017 2,64  8120490005 10,75 

8120490020 3,07  8120490002 10,99 

8120490015 3,16  8120490048 11,16 

8120490040 3,20  8120790011 11,65 

8120790004 3,44  8120490019 11,99 

8120790003 3,70  8120790025 12,93 

8120790008 3,82  8120790019 12,98 

8120790026 4,13  8120790012 13,03 

8120490021 4,22  8120790001 13,58 

8120790016 4,61  8120790024 14,36 

8120490039 4,96  8120490024 15,29 

8120490003 5,02  8120490031 15,29 

8120490029 5,03  8120790006 15,84 

8120490034 5,10  8120490035 17,65 

8120790010 5,16  8120490025 18,22 

8120490028 5,24  8120490010 18,39 

8120490033 5,41  8120490006 18,57 

8120490007 5,53  8120490036 18,74 

8120790021 5,62  8120490011 19,49 

8120790020 5,87  8120490023 21,66 

8120790028 5,89  8120790009 22,33 

8120490041 5,91  8120490008 23,41 

8120790022 6,00  8120490013 23,43 

8120490001 6,25  8120490014 23,56 

8120490027 6,34  8120490032 24,49 

8120790014 6,38  8120490042 24,98 

8120790027 6,39  8120490037 25,44 
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Tabelle 8: Liste der EZ der geschlossenen Höfe gemäß GDB DKM 10/2022 

TOURISMUS 

Die touristische Entwicklung wird im Wesentlichen durch Kleinbetriebe mit max. 3-Stern 
Betrieben (siehe dazu Bestandsplan) mit Lage im Siedlungsverbund geprägt, wobei die 
Nächtigungsziffern sich im Jahrzehnt seit 1991 deutlich rückläufig darstellen. 



Neuerlassung Örtliches Raumordnungskonzept Marktgemeinde Matrei am Brenner  

Erläuterung zu Verordnungsplan Stand 25-11-2024 

35 

 

Tabelle 9: Nächtigungsentwicklung im Winter Q: AdTLR, Tourismusstatistik Regionsprofile Gemeinde 
70370 Matrei am Brenner 

 

Abbildung 24: Nächtigungsentwicklung im Winter Q: AdTLR, Tourismusstatistik Regionsprofile Gemeinde 
70370 Matrei am Brenner 

 

Tabelle 10: Nächtigungen nach Unterkunftsarten Winter 2022 Q: AdTLR, Tourismusstatistik 
Regionsprofile Gemeinde 70370 Matrei am Brenner 
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Tabelle 11: Betten Winter 2022 Q: AdTLR, Tourismusstatistik Regionsprofile Gemeinde 70370 Matrei am 
Brenner 
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Tabelle 12: Nächtigungsentwicklung im Sommer ς Tabelle Q: AdTLR, Tourismusstatistik Regionsprofile 
Gemeinde 70370 Matrei am Brenner 

 

Abbildung 25: Nächtigungsentwicklung im Sommer ς Grafik Q: AdTLR, Tourismusstatistik Regionsprofile 
Gemeinde 70370 Matrei am Brenner 

 

Tabelle 13: Nächtigungsentwicklung Sommer 2011 ς 2022 ς Grafik Q: AdTLR, Tourismusstatistik 
Regionsprofile Gemeinde 70370 Matrei am Brenner 
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Tabelle 14: Nächtigungen nach Unterkunftsarten Sommer 2022 Q: AdTLR, Tourismusstatistik 
Regionsprofile Gemeinde 70370 Matrei am Brenner 

 

Tabelle 15: Betten Sommer 2022 Q: AdTLR, Tourismusstatistik Regionsprofile Gemeinde 70370 Matrei am 
Brenner 
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Tabelle 16: Auslastung 2022 Q: AdTLR, Tourismusstatistik Regionsprofile Gemeinde 70370 Matrei am 
Brenner 

INFRASTRUKTUR 

VERKEHR 

TECHNISCHE AUSSTATTUNG DER VERKEHRSWEGE 

Im Auftrag der Gemeinde Matrei am Brenner wurde im Zuge der Neuerlassung des örtlichen 
Raumordnungskonzeptes eine begleitende verkehrstechnische Bestandsaufnahme und 
Beurteilung durch das Ingenieurbüro für Verkehrswesen Hirschhuber und Einsiedler OG erstellt. 
Hinsichtlich der verkehrstechnischen Gegebenheiten wird darin festgestellt: 

Verkehrsgeografische Lage und Verkehrsanbindung 

Die Marktgemeinde Matrei am Brenner mit den Ortsteilen (von Süden nach Norden) Statz, 
Matrei, Mühlbachl, Mützens, Schöfens und Pfons weist aufgrund der Tallage eine meist schmale 
Nord-Süd- Erstreckung auf, mit Aufweitungen in Mühlbachl/Mützens - aufgrund der 
Siedlungsausdehnung in das Waldrastertal - und Schöfens und Pfons, welche auf einem Plateau 
östlich oberhalb der Talsohle liegen. 

An den Osthängen des Wipptals, wenige oberhalb des besiedelten Gebietes, liegt die A 13 
Brenner Autobahn, welche über die Anschlussstelle Matrei/Steinach die Haupterschließung für 
den Individualverkehr darstellt. Matrei am Brenner wird auch auf die gesamte Länge durch die B 
182 Brenner Straße durchfahren, was durch das hohe Verkehrsaufkommen eine starke Belastung 
für den historischen Kern darstellt. 

Die L 228 Naviser Landesstraße mündet im Nahbereich der Autobahnanschlussstelle in die B 182 
ein und stellt neben der Verkehrserschließung für das Navistal auch den Anschluss des Ortsteils 
Statz dar. Über diese Landesstraße wird auch das Gewerbegebiet unmittelbar nach der Matreier 
Gemeindegrenze auf Naviser Gebiet erschlossen. 
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Nördlich des Ortszentrums mündet die L 38 Ellbögener Straße in die B 182 ein, neben der 
überörtlichen Funktion dieser Straße, stellt sie die Haupterschließung für den Ortsteil Pfons und 
das nördliche Gemeindegebiet dar. 

 

Abbildung 26: Hochrangiges Wegenetz Q: TIRIS 

Hinsichtlich des Verkehrsaufkommens wird festgestellt, dass die Verkehrsdaten - mit Ausnahme 
der B 182 Brenner Straße - ein geringes Verkehrsaufkommen insbesondere auf den 
Gemeindestraßen zeigen. Lediglich im Ortsteil Statz mit der Zufahrt zum Gewerbegebiet und im 
Ortsteil Mützens mit dem Anschluss in Richtung Maria Waldrast liegt ein mittleres 
Verkehrsaufkommen vor. 

Im Betrachtungsgebiet entsprechen neben den ausreichend ausgebauten Hauptstraßen der B 
182, der L 38 und der L 228 nur wenige Gemeindestraßen den grundsätzlichen Anforderungen an 
eine den Richtlinien entsprechende Verkehrserschließung. 

Ausreichend dimensionierte Verkehrsflächen liegen vor: 

¶ Haupterschließung Mützens, 

¶ Haupterschließung Statz, 

¶ Straße Zieglstadl, Klärwerk 
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Insbesondere folgende wesentlichen Sammelstraßen weisen eine eingeschränkte Geeignetheit für 
eine Verkehrserschließung im Sinne der Schutzinteressen aller Verkehrsteilnehmer auf 
(Aufzählung von Nord nach Süd): 

¶ Schöfens, Verbindungsstraße nach Pfons 

¶ Schöfens, Verbindungsstraße ins Ortszentrum 

Aber auch nachfolgend angeführte Anliegerstraßen weisen Mängel im Ausbaugrad schon derzeit 
auf (Aufzählung von Nord nach Süd): 

¶ Sankt Margaretha Weg in Pfons 

¶ Rosiggengasse 

¶ Parallelstraße zur Sill, Gemeindestraße (Abschnitt südlich der Straße Bergstein) 

Verkehrstechnische Maßnahmen 

Als wesentliche verkehrstechnische Maßnahmen werden erachtet: 

Erschließung von Schöfens 

Die Erschließung von Schöfens erfolgt derzeit einerseits aus Richtung Ortszentrum über die Straße 
Bergstein und den kehrenartigen Aufstieg und andererseits ausgehend von Pfons, abzweigend 
von der L 38. 

Derzeit ist die Hauptverkehrsrichtung über den kehrenartigen Straßenverlauf in Richtung 
Ortszentrum gegeben (ca. 600-700 Kfz/24h), ca. 300 Kfz/24h frequentieren die Verbindungsstraße 
in Richtung Pfons zur L 38. 

Aufgrund des ungenügenden Ausbaugrades dieser beiden Straßen kann für eine langfristige 
Siedlungsentwicklung folgendes empfohlen werden: 

Empfohlene Variante: 

Der Ortsteil Schöfens soll über die derzeit nach Norden zur L 38 nach Pfons führende 
Gemeindestraße (Gp. 770 und 797) zukünftig erschlossen werden. 

¶ Dazu ist allerdings diese Gemeindestraße auf eine zweistreifige Straße ς mittelfristig sogar 
mit Gehsteig ς auszubauen. 

¶ Der südlichste Bereich ς Engstelle im Bereich der Bauparzelle 76 ς wäre zu ertüchtigen. 

¶ Der Verkehr vom oberen Ende des kehren-artigen Aufstieges würde mittels Fahrverbots 
über die L 38 geleitet, lediglich dem Anrainerverkehr der Objekte unterhalb wäre das 
Fahren in Richtung Ortszentrum erlaubt. 

¶ Dadurch kann das Verkehrsaufkommen auf der Steigungsstrecke reduziert werden, was in 
weiterer Folge keine Errichtung eines Gehsteiges erfordert. 

¶ Auch das Verkehrsaufkommen im Bereich der Schule wäre deutlich reduziert, die private 
Kinderbringung könnte in Richtung L 38, Kirche Pfons (neue Brücke) verlagert werden. 

Alternative: 

Als Variante zu oben angeführtem ergibt sich mittelfristig die Verbreiterung des kehren-artigen 
Aufstieges und mittelfristig die Anlage eines Gehsteiges. 

 

St. Margaretha 

Bereits abzweigend von der L 38 ist die Sammelstraße lediglich einstreifig ausgebaut. Folgende 
Maßnahmen sind erforderlich: 
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¶ Aufweitung der Einmündung in die L 38 auf zweistreifige Befahrbarkeit. 

¶ Errichtung von mehreren Ausweichen auf Sichtweite. 

¶ Sollten Umwidmungen größerer Art geplant sein, zweistreifige Ausführung der Straße im 
ersten Abschnitt auf eine Länge von ca. 200m 

Sonstige empfohlene Maßnahmen 

(in Ergänzung zur Planbeilage des Verkehrsanalyse) 

Verlängerung Gehsteig Bergstein/Römerweg 

¶ Aufgrund des Schulweges und des damit verbundenen erhöhten Aufkommens an 
Fußverkehr empfiehlt sich eine Gehsteigerrichtung im Bereich der Gp. 546 und 643. 

Verbindung Mützens über Kirche Peter/Paul zur B182 

¶ Diese Straße, an deren unteren Ende ein verdichteter Wohnbau entstand, ist aufgrund 
der Steilheit für weitere Erschließungen nicht oder nur sehr eingeschränkt verwendbar. 

Bergstein Bereich Jugendzentrum, Kindergarten 

¶ Der eingeschränkte Straßenraum ist im Hinblick auf die Verkehrssicherheit insbesondere 
des Fußverkehrs aufzuweiten (Begegnung Lkw/Pkw bzw. ausreichend breiter Gehsteig). 

Sillparallele Straße von Gp. 130/3 im Süden bis zur Straße Bergstein 

¶ Diese Straße ist über die gesamte Länge nahezu einstreifig mit wenigen Ausweichstellen. 
Im Zuge von Bauvorhaben, Umwidmungen oä. ist auf Breitenzuschläge an die Straße zu 
achten und zumindest Ausweichstellen zu errichten. 

Zusammenfassende Beurteilung der Verkehrsinfrastruktur der Gemeinde 

Das öffentliche Straßennetz der Marktgemeinde Matrei am Brenner weist, abgesehen von den 
Hauptstraßen wie der B 182 Brenner Straße, der L 38 Ellbögenerstraße und der L 228 Naviser 
Straße, vielfach Einschränkungen bis starke Einschränkungen der Straßenquerschnitte auf. Dies 
resultiert im Wesentlichen aus einer historischen Siedlungsentwicklung entlang bestehender 
Wegeachsen, welche ursprünglich in deren einstreifiger Art ausreichend waren. 

Die zunehmende Siedlungsentwicklung - insbesondere für Wohnobjekte - entlang solcher 
Verkehrsachsen, sollte jedoch zum Anlass genommen werden, verkehrstechnische Maßnahmen 
ǿƛŜ ȊΦ.Φ !ǳŦǿŜƛǘǳƴƎ ŘŜǎ wŜƎŜƭǉǳŜǊǎŎƘƴƛǘǘŜǎΣ 9ǊǊƛŎƘǘǳƴƎ Ǿƻƴ !ǳǎǿŜƛŎƘŜƴΧƛƳ ½ǳƎŜ ǿŜƛǘŜǊŜǊ 
Widmungen oder anstehender Bauvorhaben vorzusehen. 

Die gegenständliche verkehrstechnische Bearbeitung hat zum Ziel, im Zuge der Fortschreibung der 
örtlichen Raumordnung der Marktgemeinde Matrei am Brenner, den zuständigen politischen und 
fachlichen Entscheidungsträgern eine Grundlage zur Beurteilung anstehender 
Siedlungsentwicklungen oder der Weiterentwicklung der besiedelten Räume anzubieten. 

Die ggst. Bearbeitung zeigt eine grundsätzliche Beurteilung im gesamten Betrachtungsgebiet auf, 
wenngleich eine detaillierte Bearbeitung einzelner Straßen, Straßenstellen oder -abschnitte nicht 
Inhalt der Bearbeitung war, sondern im Anlassfall zu vertiefen ist. 



Neuerlassung Örtliches Raumordnungskonzept Marktgemeinde Matrei am Brenner  

Erläuterung zu Verordnungsplan Stand 25-11-2024 

43 

 

Abbildung 27: Ausschnitt Verkehrsbegleitplan Bereich Pfons - Q: Hirschuber&Einsiedler 

Die Verkehrswege weisen in der Gemeinde überwiegend einen sehr guten Erhaltungszustand auf, 
wenn auch die innere Erschließung - wie oben dargestellt - meist durch zu geringe Wegbreiten 
gekennzeichnet wird und nur bedingt für die Erschließung weiterer Baulandbereiche eignet. Hier 
sind in Zukunft im Zuge der Flächenwidmung bzw. Bebauungsplanung Verbreiterungen der 
öffentlichen Wegerschließungen zu sichern.  

Vor allem in den historisch gewachsenen Weilerbereichen bestehen auch überwiegend Defizite 
hinsichtlich ausreichender Wegbreiten. Generelle Verbeiterungsmaßnahmen sind daher 
insbesondere in diesen Siedlungsbereichen (siehe dazu die im Verordnungsplan ausgewiesenen 
konkreten Ausbaumaßnahmen) erforderlich.  

Neu zu erschließende Baulandbereiche sind nach Zielsetzung der Gemeinde durch Sicherstellung 
einer öffentlichen Verkehrserschließung vorzugsweise in Form einer Runderschließung zu 
gewährleisten. 

EINRICHTUNGEN DER WASSERVERSORGUNG 

Die Wasserversorgung ist in Matrei am Brenner sichergestellt. 
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Abbildung 28: Abbildung: Versorgungsgebiete blau mit Quellen Marktgemeinde Matrei am Brenner, 
Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen 

ABWASSERENTSORGUNG 

Matrei am Brenner ist Mitglied des Abwasserverbandes Unteres Wipptal gemeinsam mit den 
Gemeinden Navis und Steinach am Brenner.  

&ƴŘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ ±ŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎ ŘŜǎ DŜƳŜƛƴŘŜǾŜǊōŀƴŘŜǎ α!ōǿŀǎǎŜǊǾŜǊōŀƴŘ ¦ƴǘŜǊŜǎ ²ƛǇǇǘŀƭά ό±.ƭΦ 
Tirol Nr. 42/2023 Verordnung der Landesregierung vom 11. April 2023, mit der die Änderung der 
±ŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎ ŘŜǎ DŜƳŜƛƴŘŜǾŜǊōŀƴŘŜǎ α!ōǿŀǎǎŜǊǾŜǊōŀƴŘ ¦ƴǘŜǊŜǎ ²ƛǇǇǘŀƭά ƎŜƴŜƘƳƛƎǘ ǿǳǊŘŜύΦ 
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Anlage zur Verordnung 

Das gesamte Gemeindegebiet ist dabei als Entsorgungsgebiet vermerkt. 

ABFALLWIRTSCHAFT 

Die Gemeinden Matrei, Mühlbachl, Pfons und Navis konnten 2010 ihr neues 
Abfallwirtschaftszentrum in Betrieb nehmen. 

ENERGIEVERSORGUNG 

Biomasse-Heizwerk in Matrei-Mühlbachl 

Matrei, Mühlbachl und Pfons ς diese vormals drei Gemeinden beschlossen bereits vor mehr als 20 
Jahren einen nachhaltigen Schritt zu setzen. So gründeten die Verantwortlichen der Gemeinden 
damals eine Gesellschaft, seit Herbst 2002 ist die Anlage am Gelände der Kläranlage in Matrei in 
Betrieb. Eine enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde, gutes Einvernehmen mit den 
Waldaufsehern und der nahe Holzeinkauf von den umliegenden Agrargemeinschaften sowie 
maximal 20 Kilometer lange Transportwege machen das Biomasse-Heizwerk seither aus.3 

Das Gemeindegebiet ist durch das Netz der TIWAG ausreichend mit elektrischer Energie versorgt. 
Das Leitungsnetz ist im Bestandsplan bzw. Verordnungsplan entsprechend dargestellt. 

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN 

Aufgrund der geringen Zentralitätsstufe der Gemeinde dienen die bestehenden kommunalen und 
sozialen Einrichtungen ausschließlich der Versorgung der ortsansässigen Bevölkerung.  

Die ärztliche Versorgung in der Gemeinde erfolgt durch: 

Dr. Joachim Woertz Schöfens 23, 6143 Pfons 

Dr. Bernhard Lechner Brenner Str. 71, 6143 Matrei am Brenner 

MedR Dr. Wolfgang Anreiter Brenner Str. 65, 6143 Matrei am Brenner 

Dr. Hubert Gabriel (Internist) Brenner Str. 18, 6143 Matrei am Brenner 

Matrei am Brenner gehört dem Sozial und Gesundheitssprengel Sozialsprengel (Zieglstadl 24, 
6143 Matrei am Brenner) mit dem Wohn- und Pflegeheim Annaheim und Haus Trautson - 
betreutes Wohnen Mühlbachl sowie mobiler Pflege und Tagesbetreuung an. 

https://www.matrei-brenner.gv.at/Soziales_und_Pflege  

 
3 https://www.meinbezirk.at/stubai-wipptal/c-wirtschaft/fuer-mehr-klimaschutz-und-
unabhaengigkeit_a5229118  

https://www.matrei-brenner.gv.at/Soziales_und_Pflege
https://www.meinbezirk.at/stubai-wipptal/c-wirtschaft/fuer-mehr-klimaschutz-und-unabhaengigkeit_a5229118
https://www.meinbezirk.at/stubai-wipptal/c-wirtschaft/fuer-mehr-klimaschutz-und-unabhaengigkeit_a5229118
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FINANZSITUATION DER GEMEINDE 

 

Tabelle 17: Eigene Steuern der Marktgemeinde Matrei am Brenner 2012 bis 2021, Q: AdTLR 

 

Tabelle 18: Eigene Steuern pro Einwohner 2012 bis 2021, Q: AdTLR 

 
 
 
































































